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RECHT AUF VERGESSEN I & II 
 

BVerfG Beschl. v. 6.11.2019 – 1 BvR 16/13 – BVerfG NJW 2020, 300 – Recht auf Vergessen I;  

BVerfG Beschl. v. 6.11.2019 – 1 BvR 276/17 – BVerfG NJW 2020, 314 – Recht auf Vergessen II 

 

 

 

SACHVERHALT 
(Leicht abgewandelt und gekürzt) 

 
Teil I 

A wurde 1982 wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. 1982 und 1983 

veröffentlichte das Magazin Der Spiegel unter Auseinandersetzung mit der Person und 

Nennung des Namens von A drei Artikel in gedruckter Ausgabe. Seit 1999 werden die Berichte 

von der S-GmbH in einem Onlinearchiv kostenlos und ohne Zugangsbarrieren zur Verfügung 

gestellt. Gibt man den Namen von A in bekannten Suchmaschinen ein, werden die Artikel unter 

den ersten Treffern angezeigt. A verlangte – gestützt auf §§ 823 I, 1004 I 2 BGB i.V.m. Art. 2 

I i.V.m. Art. 1 I GG – gerichtlich, dass der S-GmbH untersagt werde, über die Straftat unter 

Nennung des Namens zu berichten. Der BGH wies die Klage ab. Der Schutz der Persönlichkeit 

müsse hinter dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und der freien Meinungsäußerung 

der S-GmbH zurücktreten.  

A erhebt form- und fristgemäß Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des BGH.  

 

Mit Erfolg?  

 

Bearbeitervermerk: 

Bitte beachte folgende Verordnung der EU, von deren Geltung zum fraglichen Zeitpunkt 

auszugehen ist; andere Vorschriften der DS-GVO sind für die Fallbearbeitung irrelevant: 

 

 

Artikel 85 DS-GVO: Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und 

Informationsfreiheit 

(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken […] erfolgt, sehen die 

Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III 
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(Rechte der betroffenen Person) […] vor, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz 

der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der 

Informationsfreiheit in Einklang zu bringen. 

 

Teil II 

2010 strahlte der NDR einen Beitrag mit dem Titel „Kündigung: Die fiesen Tricks der 

Arbeitgeber“ aus. Geschäftsführerin F wird darin ein unfairer Umgang mit einem gekündigten 

Mitarbeiter vorgeworfen. Auf der Internetseite des NDR wurde der Beitrag mit obigem Titel 

eingestellt. Gab man den vollständigen Namen von F bei der Suchmaschine der Betreiberin G 

an, wurde als eines der ersten Suchergebnisse der Link zu dem Beitrag des NDR angezeigt. F 

klagte gegen G auf Unterlassung – gestützt auf §§ 823 I, 1004 I 2 BGB –, war aber 

letztinstanzlich erfolglos.  

F erhebt form- und fristgemäß Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil. Das 

Bundesverfassungsgericht gibt der Suchmaschinenbetreiberin G Gelegenheit zur Äußerung (§ 

94 III BVerfGG). Diese hält die Verfassungsbeschwerde bereits für unzulässig, da der 

Rechtsstreit vollständig unionsrechtlich vereinheitlicht sei. Denn hier greife das Medienprivileg 

des § 85 II DS-GVO (s.o.) nicht. Eine Suchmaschinenbetreiberin werde nicht journalistisch 

tätig. Diese Ausführungen sind zutreffend. 

 

Ist die Verfassungsbeschwerde zulässig? 

 

 

 

 
https://examensgerecht.de/?p=448 
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SCHLAGWÖRTER 
 

 

 

 

 

 

SKIZZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teil I 

A. Zulässigkeit 

I. Beteiligtenfähigkeit 

II. Beschwerdegegenstand 

III. Beschwerdebefugnis 

1. (P): Anwendung deutscher Grundrechte 

2. Verletzung spezifischen Verfassungsrechts  

IV. Rechtswegerschöpfung 

V. Form und Frist 

VI. Zwischenergebnis 

B. Begründetheit 

I. Prüfungsmaßstab 

1. (P): Einfluss des Unionsrechts auf den Prüfungsmaßstab 

2. (P): Grundrechtsbindung zwischen Privaten 

II. (P): Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsgrundrechts 

III. Eingriff 

IV. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

1. Legitimes Ziel 

2. Geeignetheit, Erforderlichkeit 

3. Angemessenheit 

C. Ergebnis 

Teil II 

A. (P): Keine Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes bei vollständiger 

unionsrechtlicher Vereinheitlichung 

Verhältnis von nationalen zu unionalen Grundrechten; Verfassungsbeschwerde; Recht 

auf Vergessen; Prüfungsmaßstab des BVerfG; Allgemeines Persönlichkeitsgrundrecht; 

Mittelbare Drittwirkung; Pressefreiheit; Meinungsfreiheit 
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https://examensgerecht.de/?p=448 

Teil II 

A. (P) Keine Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes bei 

vollständiger unionsrechtlicher Vereinheitlichung 

B. (P) Überprüfung am Maßstab der Unionsgrundrechte durch das BVerfG 

C. Ergebnis 


